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Zum Schmunzeln, Staunen und Sinnieren 
Am Sonntag hat das Vögele Kultur Zentrum in Pfäffikon den Thementag «Immer wieder 
sonntags» veranstaltet, der zahlreiche Besucherinnen und Besucher anlockte.

«Bei Maschinen ist klar: keine Batterie, 
keine Power», erklärte Gesundheitspsy-
chologe Johannes Storch, «doch beim 
Menschen wird häufig weiter- und 
weitergepowert, bis nichts mehr üb-
rig ist.» Am vergangenen Sonntag gab 
er im Vögele Kultur Zentrum anläss-
lich des Thementags «Immer wieder 
sonntags» einen Einblick in die Mana-
na-Kompetenz. Diese ermöglicht es, be-
wusst herauszufinden, welche Art von 
Pausen wirklich erholsam ist. Jeder ha-
be da seine eigenen Bedürfnisse, meint 
Storch: «Für die einen ist es Rückzug, 
für andere Geselligkeit oder aktive Be-
wegung.» Auch in Partnerschaften sei 
es wichtig, die unterschiedlichen Erho-
lungsbedürfnisse zu erkennen. So will 
er beispielsweise am Sonntag aktiv 
sein, sie lieber zuhause an ihrem Rück-
zugsort bleiben – solche Unterschiede 
könnten zu Spannungen führen, wenn 
sie nicht verstanden werden.

Einblick in die akutelle 
Ausstellung und «anundpfirsich»
Der Thementag «Immer wieder sonn-
tags» bot aber auch noch andere ins-
pirierende Programmpunkte. So star-
tete der Tag um 11 Uhr mit einer Ku-
ratorenführung von Christian Fichter 
und der Vermittlungsverantwortlichen 
Silvana Muhl. Beide verschafften den 
Besucherinnen und Besuchern einen 
besonderen Einblick in die aktuel-
le Ausstellung «ARBEIT: Vom Wollen, 

Dürfen und Müssen» und sind dabei 
auch immer wieder auf die Beziehung 
zwischen Arbeit und Freizeit sowie 
den Ursprung des Sonntags eingegan-
gen. So konnten die Gäste vermehrt 
ihre eigenen Perspektiven und Erfah-
rungen in das Gespräch mit einbrin-
gen. Anschliessend wurde ein kleines 
Mittagessen vom Grill auf der grossen 
Terrasse mit Seeblick serviert, ehe es 
mit dem Vortrag von Johannes Storch 
weiterging. Kaffee und Kuchen gab es 
zur kurzen Erholung im Anschluss.

Den inspirierenden Tag abgerundet 
hat der Auftritt des Zürcher Impro-
theater-Ensembles «anundpfirsich» – 
amtierende Europameister im Impro-
theater. Das Ensemble schickte zwei 
Schauspielerinnen nach Pfäffikon, Ya-
ra Gerber und Corinne Niklaus. Letz-
tere ist in Lachen aufgewachsen und 
freute sich natürlich über ein «Heim-
spiel». Mit viel Charme, Spontaneität 
und einem Augenzwinkern nahmen 
die beiden die Gäste mit auf eine ver-
spielte Reise durch die Absurditäten 
und Sehnsüchte rund um den Sonn-
tag. Zu den Szenen inspirierten sie 
Beiträge aus dem Publikum sowie ver-
schiedene Programmpunkte des The-
mentags.

Kultur sichtbarer gemacht
Mit spannenden Einblicken, über-
raschenden Perspektiven und 
einer Portion Humor konnten die 
Besucherinnen und Besucher im 
Vögele Kultur Zentrum den Sonntag 
neu entdecken, gemeinsam einen viel-
schichtigen und anregenden Tag ver-
bringen und neue Kontakte knüpfen.

Der Thementag war Teil der «Hal-
lo Kultur!»-Veranstaltungsreihe. Die-
se ist ein regionales Kulturprojekt, das 
seit 2022 jährlich neue, überraschen-
de Ideen hervorbringt und dabei Kul-
turschaffende aus der March und den 
Höfen vernetzt, kreative Impulse setzt 
und Kultur sichtbarer macht. (eing)

Der Gesundheitspsychologe Johannes Storch erklärte den Gästen die unterschiedlichen 
Arten der Erholung. Bild: zvg

Bau in Wollerau: Bundesgericht 
pfeift Schwyzer Behörden zurück
Bei einer Überbauung am Waldrand in der Gemeinde Wollerau müssen beträchtliche Teile zurückgebaut 
werden. Das geht aus einem soeben publizierten Urteil des Bundesgerichts hervor.

Ruggero Vercellone

Am Panoramaweg in 
Wollerau sind vor acht 
Jahren vier Mehrfami-
lienhäuser, ein Einfami-
lienhaus sowie eine Tief-

garage gebaut worden. 
Im Sommer 2021 stellte der Ge-

meinderat Wollerau bei einem Augen-
schein fest, dass die Bauherrin in Ab-
weichung von der bewilligten Umge-
bungsgestaltung innerhalb der Wald-
abstandslinie einen Unterflurcontai-
ner aufgestellt hatte sowie das Terrain 
nördlich und östlich des Areals auf-
geschüttet und zu dessen Stabilisie-
rung vier Stützwände und einen Dia-
gonalzaun vor der Bestockung errich-
tet worden waren. Zudem wurde fest-
gestellt, dass die Bepflanzung nicht 
der bewilligten Plangrundlage (Ge-
staltungsplan vom September 2016) 
und der entsprechenden Pflanzenlis-
te entsprach. Die Bauherrin wurde da-
rauf verpflichtet, die nicht bewillig-
ten Pflanzen zu entfernen und/oder 
zu ersetzen.

Zuerst keine Rückbaupflicht
Gegen das nachträgliche Baugesuch für 
die Umgebungsgestaltung erhob eine 
Nachbarin Einsprache, was dann in der 
Folge den Gemeinderat Wollerau, das 
kantonale Amt für Raumentwicklung 
und später den Regierungsrat und das 
Verwaltungsgericht beschäftigte. 

Die kantonalen Instanzen verwei-
gerten zwar Ausnahmebewilligungen 
für die Bauten und Anlagen im Wald-
abstandsbereich, verzichteten aber da-
rauf, den Rückbau der illegalen Bauten 
anzuordnen. Das Verwaltungsgericht 

verfügte lediglich die Entfernung des 
Unterflurcontainers.

Schutz des Waldes geht vor
Den Verzicht auf die Entfernung der 
illegal erstellten Bauten begründeten 
die Schwyzer Instanzen mit dem Ar-
gument der Unverhältnismässigkeit. 
Zudem wurde auf die Einschätzungen 
des kantonalen Amtes für Wald und 
Natur und des Bundesamtes für Um-
welt (Bafu) verwiesen, wonach eine 
Wiederherstellung des ursprünglichen 

Zustandes ökologisch eventu-
ell nichts bringe und statisch 
sogar schaden könnte. 

Das Bundesgericht stellte jedoch 
fest, dass die strittigen Terrainauf-
schüttungen und die vier Stützmau-
ern eindeutig ausserhalb des Baube-
reichs und deshalb rechtswidrig sei-
en. Die Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet sei von fundamenta-
ler Bedeutung. «Werden illegal errich-
tete, dem Raumplanungsrecht wider-
sprechende Bauten nicht beseitigt, 

sondern auf unabsehbare Zeit gedul-
det, so wird der Grundsatz der Tren-
nung von Bau- und Nichtbaugebiet 
 infrage gestellt und rechtswidriges Ver-
halten belohnt», schreiben die Bundes-
richter in ihrem kürzlich veröffentlich-
ten Urteil. Der Schutz des Waldes sei 
von grossem öffentlichem Interesse 
und überwiege das private Interesse 
der Bauherrschaft bei Weitem. Mildere 

Massnahmen als 
die Wiederherstel-
lung seien «weder 
ersichtlich noch 
dargetan». 

Das Bundes-
gericht in Lau-
sanne hiess die 
Beschwerde der 
Nachbarin gut 
und hob das Urteil 
des Verwaltungs-
gerichts auf. Die 
höchsten Schwei-
zer Richter wie-
sen die Sache an 
den Gemeinderat 
Wollerau zurück. 

Dieser muss nun die Modalitäten des 
Rückbaus der Terrainaufschüttungen 
und der vier Stützmauern im nördli-
chen und östlichen Bereich des Areals 
anordnen. Die Gerichtskosten von 4000 
Franken hat die Bauherrschaft zu be-
zahlen.

 
Hinweis: Urteil 1C_587/2023 vom 24. April 
2025

«Grundsatz der 
Trennung von Bau- 
und Nichtbaugebiet 
infrage gestellt.»
Bundesrichter 
in ihrer Urteilsbegründung

Schlechte  
Fälschung,  
hohe Kosten
Anfang 2024 kam ein 45-jähriger Ap-
penzeller auf die Idee, eine gefälsch-
te Autobahnvignette auf sein Auto zu 
kleben. Wer das «Kunstwerk» erschuf, 
ist nicht bekannt. Jedenfalls fuhr der 
Mann im Februar letzten Jahres nachts 
auf der A3 bei Pfäffikon in Richtung 
Chur, und das auch noch, ohne einen 
Sicherheitsgurt zu tragen. Wie aus dem 
Strafbefehl hervorgeht, wurde der 
Mann bei der Ausfahrt Pfäffikon kont-
rolliert. Man ahnt’s: Er befuhr die Auto-
bahn ohne gültige Autobahnvignette. 

Ein Versehen? Kaum. Aufgrund der 
weissen Fläche auf der Rückseite der 
Vignette, der andersartigen Beschaffen-
heit und wegen des Aufdrucks «Spe-
cimen» muss dem Beschuldigten be-
wusst gewesen sein, dass es sich um 
eine Fälschung handelt. Folglich wuss-
te er, dass die verwendete Vignette kein 
amtliches Wertzeichen darstellte, so die 
Staatsanwaltschaft. Der Beschuldigte 
vergass ausserdem, sich anzuschnallen.

Per Strafbefehl wurde der Mann 
dreier Delikte schuldig gesprochen: der 
Fälschung amtlicher Wertzeichen, der 
vorsätzlichen Übertretung gegen das 
Nationalstrassengesetz sowie der fahr-
lässigen Verletzung der Verkehrsre-
gelnverordnung. Ein teurer Mix: Geld-
strafe von 40 Tagessätzen zu 80 Fran-
ken, Busse von 1060 Franken, Verfah-
renskosten von 860 Franken. Die Geld-
strafe ist aufgeschoben auf vier Jah-
re. Busse und Kosten sind zu bezah-
len. (mwa)

Bei der «Panorama»-Überbauung gibts Rückbaubedarf. Bilder: Screenshots/zvg 

«Bei Maschinen ist 
klar: keine Batterie, 
keine Power.»
Johannes Storch  
Gesundheitspsychologe


